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RS Vwgh 1974/1/30 0227/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1974

Index

Verwaltungsverfahren - AVG

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §1 Abs1

StVO 1960 §2 Abs1 Z1

Rechtssatz

Die Ö:entlichkeit einer im Privateigentum stehenden Straße wird nur dann nicht anzunehmen sein, wenn die Straße

abgeschrankt ist oder ihre Benutzung unter Hinweis auf ihre Eigenschaft als Privatstraße der Allgemeinheit sichtbar

verboten ist.
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